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Signatur StAZH OS 49 (S. 807-808) 

Titel Gesetz über den Bau und den Unterhalt der 
öffentlichen Strassen (Strassengesetz) (Änderung) 

Ordnungsnummer 722.1 

Datum 28.09.1986 
 
[S. 807] Art. I 
Das Gesetz über den Bau und den Unterhalt der öffentlichen 
Strassen (Strassengesetz) vom 27. September 1981 wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 14. Die Strassen sind entsprechend ihrer Bedeutung und 
Zweckbestimmung nach den jeweiligen Erkenntnissen der Bau- und 
Verkehrstechnik, mit bestmöglicher Einordnung in die bauliche und 
landschaftliche Umgebung sowie unter Beachtung der Sicherheit, 
des Umweltschutzes, der Wirtschaftlichkeit und mit sparsamer 
Landbeanspruchung zu projektieren; die Bedürfnisse des öffentlichen 
Verkehrs, der Fussgänger, der Radfahrer sowie der Behinderten und 
Gebrechlichen sind angemessen zu berücksichtigen. 

Projektierungs-
grundsätze 

§ 28 Abs. 1 unverändert. 
Bis zur Verwirklichung des Radwegnetzes auf der Grundlage der 
regionalen Richtpläne stellt der Kantonsrat für diesen Zweck jährlich 
mindestens 10 Millionen Franken im Voranschlag ein. Die Summe 
verändert sich gemäss der Entwicklung des zürcherischen 
Baukostenindex. 
Abs. 2 und 3 werden Abs. 3 und 4. 

Strassenfonds 

Art. II 
Dieses Gesetz untersteht der Volksabstimmung. Der Regierungsrat 
bestimmt den Zeitpunkt der Inkraftsetzung. 

 

 
Der Kantonsrat, 
nach Einsichtnahme des Berichtes seines Büros über das Ergebnis 
der Volksabstimmung vom 28. September 1986, 
wonach sich ergibt 

 

Zahl der Stimmberechtigten 733870  
Eingegangene Stimmzettel 2 286459  
Annehmende Stimmen 182258  
Verwerfende Stimmen 91986  
Ungültige Stimmen 34  
Leere Stimmen 12181  
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beschliesst: 
Die Referendumsvorlage «Gesetz über den Bau und den Unterhalt 
der öffentlichen Strassen (Strassengesetz) (Änderung)» wird als vom 
Volke angenommen erklärt. 
 
Zürich, den 3. November 1986 

 

 
Im Namen des Kantonsrates 
Der Präsident: Die Sekretärin: 
Dr. H. J. Frei E. Bachmann 
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